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Bremen

Ausbildungsberufe in Zustandigkeit der Industrie-
und Handelskammern (IHK), auslandische
Berufsqualifikation anerkennen lassen

.

Sie haben einen Ausbildungsabschluss aus dem Ausland? Dann kénnen Sie eine offizielle
Anerkennung lhres Ausbildungsabschlusses beantragen.

Basisinformationen

Einen Ausbildungsabschluss aus dem Ausland konnen Sie in Deutschland bei den
Industrie- und Handelskammern (IHK) offiziell anerkennen lassen. Das Verfahren zur
Anerkennung heif3t: Gleichwertigkeitsfeststellung (BQFG).

Bei der Gleichwertigkeitsfeststellung wird Ihr Ausbildungsabschluss mit einem bestimmten
deutschen Ausbildungsabschluss verglichen. Wichtige Kriterien bei dem Vergleich sind
Inhalt und Dauer der Ausbildung. Uber das Ergebnis des Verfahrens erhalten Sie einen
Bescheid. Der Bescheid nennt vorhandene und eventuell noch fehlende berufliche
Quialifikationen.

Der Bescheid macht lhren auslandischen Ausbildungsabschluss fir Arbeitgeber
transparent und erhéht so IThre Chancen am Arbeitsmarkt. Fur Fachkrafte im Ausland
aulRerhalb der Europaischen Union (EU), dem Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) und
der Schweiz ist ein Anerkennungsverfahren meistens Voraussetzung fur die Erteilung
eines Visums.

Es gibt rund 350 staatlich anerkannte Aus- und Fortbildungsabschliisse im Bereich der
Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Eine Liste dieser Abschlisse finden Sie
zum Beispiel auf der Website der IHK FOSA.

Fur den Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung missen Sie einen deutschen
Ausbildungsabschluss identifizieren. Dieser deutsche Ausbildungsabschluss muss zu
Ihrem Ausbildungsabschluss passen. Deswegen ist eine genaue Beratung wichtig, bevor
Sie einen Antrag stellen.

Bei der Handelskammer Bremen — IHK fur Bremen und Bremerhaven erhalten Sie eine
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Erstberatung zu einem moglichen Antrag bei der IHK FOSA. Informationen zur
Anerkennung auslandischer Qualifikationen erhalten Sie auch bei anderen
Beratungsstellen, zum Beispiel bei der Anerkennungsberatung des Landes Bremen oder
bei der Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) der Bundesagentur fir Arbeit.

Den Antrag stellen Sie bei der IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) in Nurnberg. Die
IHK FOSA ist zentral fur Gleichwertigkeitsfeststellungen aus dem Bereich der
Handelskammer Bremen — IHK fur Bremen und Bremerhaven zustandig.

Die Antragstellung ist unabhéngig von Staatsangehdrigkeit und Aufenthaltsstatus, auch
aus dem Ausland kénnen Antrage gestellt werden.

Beschleunigtes Fachkrafteverfahren

Als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber in Deutschland kénnen Sie fur Fachkréafte aus
Drittstaaten ein beschleunigtes Fachkrafteverfahren beantragen. Sie beantragen das
Verfahren mit der Vollmacht der Fachkraft bei der zustandigen Ausléanderbehérde an Ihrem
Firmensitz in Deutschland. In diesem beschleunigten Fachkrafteverfahren wird unter
anderem die Verfahrensdauer der Gleichwertigkeitsfeststellung bei der IHK verkirzt. Es
fallen zuséatzliche Gebuhren in Abhangigkeit vom konkreten Aufwand fur das beschleunigte
Fachkrafteverfahren an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Portalen "Make It
In Germany" sowie "Anerkennung in Deutschland".

Voraussetzungen

o Sie haben einen staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss aus dem Ausland und
konnen Ihre Berufsqualifikation mit einem Abschlusszeugnis nachweisen.

o Der Ausbildungsabschluss lasst sich einem deutschen Ausbildungsabschluss im
Bereich der IHK zuordnen.

o Sie wollen in Deutschland arbeiten.

Ablauf

Das Anerkennungsverfahren beginnt mit der Einreichung eines Antrags bei der IHK FOSA.
Sobald die notwendigen Unterlagen und Informationen vollsténdig vorliegen, wird die
Gleichwertigkeitsfeststellung durchgefihrt:

> Die IHK FOSA vergleicht Ihren auslandischen Ausbildungsabschluss mit dem
entsprechenden deutschen IHK-Beruf

o Nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens erhalten Sie einen offiziellen Bescheid
Uber das Ergebnis der Gleichwertigkeitsfeststellung. Das Verfahren endet in der Regel
mit einer vollen oder teilweisen Gleichwertigkeit.

o Eine volle Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn keine Unterschiede vorliegen.

o Erhalten Sie einen Bescheid Uber eine teilweise Gleichwertigkeit, dann bestehen noch
Unterschiede, die nachgeholt werden missen. Nach Abschluss einer
Anpassungsqualifizierung kann eine volle Gleichwertigkeit erreicht werden.
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o Ist der auslandische Ausbildungsabschluss mit dem deutschen Referenzberuf nicht
vergleichbar, erfolgt eine Ablehnung des Antrags.

Weitere Hinweise

Rechtsbehelfe

o Widerspruch
o verwaltungsgerichtliche Klage

Gegen die Entscheidung der IHK FOSA konnen Sie rechtlich vorgehen. Die Entscheidung
wird dann tberprift. Wir empfehlen Ihnen: Sprechen Sie zuerst mit der IHK, bevor Sie
rechtlich gegen die Entscheidung vorgehen.

Benoétigte Unterlagen

o Fir das Standardverfahren:

Identitdtsnachweis (zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass, ggf.
Nachweis Uber Namensanderung in Farbkopie)
Lebenslauf (Tabellarische Aufstellung der absolvierten Aus- und Weiterbildungen
und der Erwerbstatigkeit)
Abschlusszeugnis inklusive Facherliste in Farbkopie in Originalsprache und in
deutscher Ubersetzung von 6ffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetschern.
Nachweise Uber einschlagige Berufserfahrung (zum Beispiel Arbeitszeugnisse,
Arbeitsbicher, Sozialversicherungsnachweise) in Farbkopie in Originalsprache
und in deutscher Ubersetzung von 6ffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetschern
Sonstige Befahigungsnachweise (zum Beispiel Kurse, Umschulungen, weitere
Ausbildungen) in Farbkopie in Originalsprache und in deutscher Ubersetzung von
offentlich bestellten oder beeidigten Dolmetschern
Sie wohnen oder arbeiten noch nicht in der EU, dem EWR oder der Schweiz?
Dann missen Sie ihre Erwerbsabsicht in Deutschland nachweisen. Nachweise
kénnen zum Beispiel sein:

= Arbeitsvertrag

= Bewerbungen auf Arbeitsplatze,

= Einladungen zu Vorstellungsgesprachen,

= ein Nachweis Uber eine Standortberatung der Zentralen Servicestelle

Berufsanerkennung (ZSBA).

Inhalte der Ausbildung (insbesondere Rahmenlehrplan) in Kopie. In den neun
Sprachen der Webseite der IHK FOSA ist eine Ubersetzung von Lehrplanen nicht
erforderlich.

Dokumente in englischer Sprache mussen nicht Gbersetzt werden.

o FuUr das beschleunigte Anerkennungsverfahren:

oben genannte Dokumente
Vollmacht nach § 81a Aufenthaltsgesetz
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Im beschleunigten Anerkennungsverfahren erfolgt die gesamte Kommunikation tber
die zustandige Auslanderbehdrde am Firmensitz des Arbeitgebers.

Weitere Dokumente kann die IHK FOSA im Laufe des Anerkennungsverfahrens
nachfordern. Dies erfolgt in der Regel wegen landesspezifischer Besonderheiten lhrer
Ausbildung.

Zustandige Stellen

- IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA)

= +49 911 81506-0

= UlmenstralRe 52g, 90443 Nirnberg
= Website

= info@ihk-fosa.de

Online Services

o Onlineantrag Anerkennung in Deutschland
Zur digitalen Antragstellung in Deutsch und Englisch kommen Sie tGber den
Anerkennungs-Finder des Portals Anerkennung in Deutschland. Den Button
"Onlineantrag"” finden Sie im Letzten Schritt "lhr Verfahren"

Formulare

Application for foreign professional qualifications equivalence according to the
German Professional Qualifications Assessment Act (BOQFG)

o

o

Antrag Standardverfahren

o Antrag beschleunigtes Anerkennungsverfahren

o

Folgeantrag im Verfahren nach §8 8l1la AufenthG, 14a BOQFG

Gebiihren | Kosten

100,00 EUR bis 600,00 EUR fur das regulare Verfahren (abhangig vom konkreten
Aufwand.)

Diese Kosten mussen Sie als Antragssteller selbst tragen. Zusatzlich kénnen lhnen
personlich weitere Kosten entstehen (zum Beispiel fir Ubersetzungen oder
Beglaubigungen). Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Sie fur die Kosten eine
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/ihk-foreign-skills-approval-ihk-fosa-204222
https://www.ihk-fosa.de/
mailto:info@ihk-fosa.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession
https://www.ihk-fosa.de/en/antrag/
https://www.ihk-fosa.de/antragstellung/standard-verfahren/
https://www.ihk-fosa.de/antragstellung/beschleunigtes-verfahren/
https://www.ihk-fosa.de/antragstellung/folge-antrag/#c4601

finanzielle Férderung erhalten.
411,00 EUR zusétzliche Kosten fir das beschleunigte Verfahren.

Diese tragt der Arbeitgeber.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Standardverfahren:

- Vorprifung, ob alle erforderlichen Unterlagen sowie die Antragsvoraussetzungen
vorliegen innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags

- Gesetzliche Entscheidungsfrist: 3 Monate, sobald der Antrag vollstandig ist

- Widerspruchsfrist/Klage: 1 Monat ab Datum der Entscheidung

Beschleunigtes Anerkennungsverfahren flir Arbeitgeber:

- Vorprifung, ob alle erforderlichen Unterlagen sowie die Antragsvoraussetzungen
vorliegen innerhalb 2 Wochen nach Eingang des Antrags

- Gesetzliche Entscheidungsfrist: 2 Monate, sobald der Antrag vollstandig ist

- Widerspruchsfrist/Klage: 1 Monat ab Datum der Entscheidung

Wie lange dauert die Bearbeitung?
1 Monat im Standardverfahren.

Nach Eingang des Antrags erfolgt eine Prifung, ob die eingereichten Unterlagen
vollstandig sind und die Antragsvoraussetzungen vorliegen. Fehlen erforderliche
Informationen, werden Sie dartber schriftlich informiert. Zudem erhalten Sie einen
Gebuhrenbescheid mit den Zahlungsinformationen.

3 Monate gesetzliche Entscheidungsfrist zur Durchfihrung der
Gleichwertigkeitsfeststellung im Standardverfahren.

2 Wochen im beschleunigten Anerkennungsverfahren fr Arbeitgeber.

Fehlen erforderliche Informationen, werden Arbeitgeber als Bevollmachtigte im
beschleunigten Anerkennungsverfahren dariber schriftlich informiert. Zudem erhalten Sie
einen Gebuhrenbescheid mit den Zahlungsinformationen.

2 Monate gesetzliche Entscheidungsfrist zur Durchfiihrung der
Gleichwertigkeitsfeststellung im beschleunigten Anerkennungsverfahren fur Arbeitgeber.

Die gesamte Kommunikation erfolgt Uber die zustandige Auslanderbehdrde am Firmensitz
des Arbeitgebers.
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Rechtsgrundlagen

o

8 50a Berufsbhildungsgesetz (BBiG)

88§ 2 bis 7 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BOFG)

8 8 Absatz 1 Nummer 1 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQEG)
§ 14a Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BOFG)

§ 81a Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

o

o

o

o

Weitere Informationen

o

Portal Anerkennung in Deutschland - Beratung
Finanzielle Hilfen fur das Anerkennungsverfahren
IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA)

Make it in Germany

o

o

o

Aktualisiert am 09.03.2026
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https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__50a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bqfg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bqfg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bqfg/__14a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__81a.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratung.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/finanzielle-foerderung.php
https://www.ihk-fosa.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/

	 Ausbildungsberufe in Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammern (IHK), ausländische Berufsqualifikation anerkennen lassen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA)

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


